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§ 197b StPO Verständigungen
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.02.2025

1. (1)Vom Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nach § 197a Abs. 1 erster Fall sind alle Personen

zu verständigen, die im Fall der Führung eines Ermittlungsverfahrens nach diesem Gesetz von seiner Einstellung

zu verständigen wären; die §§ 51 bis 53 und § 68 gelten sinngemäß.

2. (2)In der Verständigung ist anzuführen, aus welchem Grund von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens

abgesehen wurde. § 194 Abs. 3 gilt sinngemäß. Überdies sind Personen, die zur Einbringung eines Antrags auf

Verfolgung einer Straftat (§ 197c) berechtigt sind, über die Möglichkeit der Einbringung eines solchen Antrags und

seine Voraussetzungen zu informieren.
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